
Anlage B 
Anregungen zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 148 „Ellscheider Straße / Nordstraße“ im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
nach § 4 (1) BauGB und der Beteiligung der Naturschutzverbände mit dem jeweiligen Prüfergebnis durch die Verwaltung 

Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 
vom 

Inhalt Prüfergebnis 

1 Kreis Mettmann 
- Landschaftsplanung und -
schutzrecht 
- Wasser- und Abfallwirtschaft 
- Immissionsschutz 
- Umweltbezogener 
Gesundheitsschutz 
- Straßen- und Hochbau 
- Brandschutz 

11.07.12 Untere Wasserbehörde: 
Es werden keine grundsätzlichen Bedenken vorgebracht. Es 
wird angeregt, im weiteren Verfahren detaillierte Angaben 
zur Sicherung der abwassertechnischen Erschließung zu 
machen. 

Untere Immissionsschutzbehörde: 
Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 

Untere Bodenschutzbehörde: 
Es werden keine Anregungen oder Bedenken aus Sicht des 
allgemeinen Bodenschutzes vorgebracht. 
Es wird angeregt, die Fläche der ehemaligen Tankstelle im 
Bebauungsplan vorsorglich als Altlastenverdachtsfläche zu 
kennzeichnen und darauf hinzuweisen, dass die Untere 
Bodenschutzbehörde in baurechtlichen Genehmigungs-
verfahren bzw. im Vorfeld von Eingriffen in den Boden zu 
beteiligen ist. 

 
 
 
 
 
Gesundheitsschutz: 
Anregung, den Bebauungsplan um nähere Angaben zu den 
im Plangebiet auftretenden Beurteilungspegeln des 
Straßenverkehrslärms zu ergänzen (Schallgutachten). 

Untere Landschaftsbehörde: 
Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
Der unteren Landschaftsbehörde sind keine Nist-, Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtsstätten planungsrelevanter Arten 
innerhalb des Plangebiets bekannt.  
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im 
weiteren Aufstellungsverfahren berücksichtigt. 
 
 
 

- 

 

Der Anregung wurde wie folgt entsprochen: 
Im Entwurf des Bebauungsplans wird unter Nr. 2 der 
Hinweise "Rückbau der Tanks / Bodenbelastung" 
ausgeführt: 
"Gemäß den Empfehlungen des Berichtes über die 
bodenchemischen Untersuchungen für das geplante 
Bauvorhaben ist die Entsiegelung, der Rückbau der 
aufstehenden Gebäude sowie das Freilegen der 
Tankstandorte unter gutachterlicher Begleitung 
auszuführen. Weitere Reglungen hierzu werden in den 
Durchführungsvertrag aufgenommen. Die untere 
Bodenschutzbehörde des Kreises Mettmann ist im  
baurechtlichen Genehmigungsverfahren zu beteiligen." 
 

Der Anregung wurde entsprochen. 
Das Schallgutachten liegt vor und wird als Anlage der 
Begründung beigefügt. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen der Bauleitplanung wird die Betroffenheit der 
planungsrelevanten Arten geprüft. Es wird ausgeführt, dass 
im Plangebiet vorkommende Arten nicht oder nur 
geringfügig betroffen sein werden.  
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Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 
vom 

Inhalt Prüfergebnis 

 
Planungsrecht: 
Der Bebauungsplan kann als aus den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans entwickelt angesehen werden. 

 
 
- 

2 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Dezernat 22  
- Kampfmittelbeseitigung - 

03.07.12 Eine Auswertung war möglich. Hinweise auf das 
Vorhandensein von Kampfmitteln wurden dabei nicht 
gefunden. Es werden allgemein gültige vorsorgliche 
Sicherheitshinweise zur Durchführung von Baumaßnahmen 
gegeben. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.   
Auswirkungen auf die Planung bestehen nicht. 
Die Hinweise werden im Rahmen des nachfolgenden 
Baugenehmigungsverfahrens befolgt. 

3 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Dezernat 59 -Luftverkehr-  

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

4 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Immissionsschutz 

23.07.12 Es wird auf die Zuständigkeit des Kreises Mettmann als 
untere Immissionsschutzbehörde hingewiesen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
Auswirkungen auf die Planung bestehen nicht. 

5 Geologischer Dienst NRW - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
6 Landesbetrieb Straßen,  

RN Rhein-Berg 
- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

7 Landesbetrieb Straßen,  
RN Niederrhein 

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

8 Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW 

 31.07.12 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
 

- 

9 LVR Rheinisches Amt für 
Denkmalpflege 

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

10 LVR Rheinisches Amt für 
Bodendenkmalpflege 

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

11 Bergisch-Rheinischer 
Wasserverband (BRW) 

26.06.12 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht.  

12 Industrie- und Handelskammer  - Es liegt keine Stellungnahme vor.   
13 Einzelhandels- und 

Dienstleistungsverband 
- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

14 Handwerkskammer Düsseldorf 19.07.12 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht.  - 
15 RWE Rhein-Ruhr Netzservice, 

Neuss 
- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

16 PLEdoc GmbH 21.06.12 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. - 

17 Deutsche Telekom AG - Es liegt keine Stellungnahme vor.  

18 ISH NRW GmbH - Es liegt keine Stellungnahme vor.  

19 Stadtwerke Haan - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
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Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 
vom 

Inhalt Prüfergebnis 

20 Bezirksregierung Arnsberg, 
Bergbau und Energie in NRW 

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

21 Verkehrsverbund Rhein-Ruhr - Es liegt keine Stellungnahme vor.  

22 Eisenbahn-Bundesamt, Köln - Es liegt keine Stellungnahme vor.  

23 Deutsche Bahn Services 
Immobilien 

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

24 Busverkehr Rheinland GmbH  - Es liegt keine Stellungnahme vor.  

26 Rheinbahn Düsseldorf 05.07.12 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. - 

27 Wehrbereichsverwaltung III - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
28 Polizeistation Haan - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
29 Landwirtschaftskammer 

Rheinland 
- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

30 Erzbistum Köln - 
Generalvikariat 

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

31 Katholische Kirchengem. Haan - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
32 Evangelisches 

Landeskirchenamt 
- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

33 Evangelische Kirchengem. 
Haan 

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

34 Freie evangelische Gemeinde - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
35 Neuapostolische Kirche NRW 09.07.12 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. - 
36 Neuapostolische Kirche, Haan - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
37 Finanzamt Hilden,  

Bewertungsst. 
- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

Naturschutzverbände - kein Träger öffentlicher Belange 
38 Landesbüro der 

Naturschutzverbände 
25.06.12 Es werden keine Bedenken vorgebracht. Es wird angeregt,  

auf den Flachdächern eine Dachbegrünung vorzunehmen. 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und an den 
Vorhabensträger weiter geleitet.  
Die Berücksichtigung liegt im Ermessen des Vorhabens-
trägers; eine Verpflichtung zur Dachbegrünung, etwa aus 
Gründen eines naturschutzrechtlichen Kompensations-
erfordernis, kann hieraus nicht abgeleitet werden, da gemäß  
§ 13a (2) Nr. 4 BauGB Eingriffe als vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten und zudem 
bereits die Bestandssituation des Grundstücks eine nahezu 
vollständige Überbauung / Versiegelung aufweist. 

  
































